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SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG

Vollzugsdienstunfähigkeitsklausel zur Berufsunfähigkeitsversicherung
SI WorkLife EXKLUSIV

Für die beantragte Berufsunfähigkeitsversicherung gilt 
zusätzlich die nachstehend aufgeführte Klausel:

Bei versicherten Beamten des Vollzugsdienstes gilt die 
Entlassung bzw. Versetzung in den Ruhestand wegen 
Vollzugsdienstunfähigkeit (festgestellt aufgrund eines 
Gutachtens eines Amtsarztes oder eines beamteten Arz­
tes) als vollständige Berufsunfähigkeit.

Die versicherten Leistungen wegen dieser Vollzugs­
dienstunfähigkeit erfolgen für 30 Monate. Die versicherte 
Person gilt weiterhin als berufsunfähig, wenn sie nach 

Ablauf dieser 30 Monate allgemein dienstunfähig oder 
berufsunfähig im Sinne der Allgemeinen Bedingungen für 
SI WorkLife EXKLUSIV (Berufsunfähigkeitsversicherung) 
ist.

Die Leistungspflicht endet jedoch spätestens mit Ablauf 
der Leistungsdauer.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen für SI 
WorkLife EXKLUSIV (Berufsunfähigkeitsversicherung).


